
 

Anträge des Regierungsrates und der Kommission 
RRB Nr. 1175 
Volksschulgesetz (VSG) (Änderung) 
 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 Volksschulgesetz (VSG)         

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 432.210 Volksschulgesetz 
vom 19.03.1992 (VSG) (Stand 
01.03.2020) wird wie folgt geändert: 

   

1 Geltungsbereich 1 Geltungsbereich und Gegen-
stand 

        

Art.  1 
 

Art.  1 
Geltungsbereich 

   

1 Dieses Gesetz gilt für die Volks-
schule, umfassend den Kindergarten, 
die Primarstufe und die Sekundarstufe 
I. 

    

2 Für das erste Jahr des gymnasialen 
Bildungsgangs, das an kantonalen 
Gymnasien angeboten wird, gilt dieses 
Gesetz nur, sofern es selber und seine 
Ausführungserlasse oder die Mittel-
schulgesetzgebung dies ausdrücklich 
vorsehen. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 Art.  1a 
Gegenstand 

   

 1 Dieses Gesetz regelt    

 a das Volksschulangebot,    

 b die private Schulung,    

 c weitere Bereiche, welche die Volks-
schule betreffen. 

   

2 Die Volksschule 2 Die VolksschuleVolksschulan-
gebot 

   

 Art.  1b 
Volksschulangebot 

   

 1 Das Volksschulangebot umfasst    

 a das allgemeine Volksschulangebot,    

 b das ergänzende Volksschulangebot.    

 Art.  1c 
Allgemeines Volksschulangebot 

   

 1 Das allgemeine Volksschulangebot 
umfasst 

   

 a das Regelschulangebot,    

 b das besondere Volksschulangebot.    

 2 Das Regelschulangebot umfasst insbe-
sondere 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 a den Regelschulunterricht,    

 b die einfachen sonderpädagogischen 
Massnahmen, 

   

 c die unterstützenden Massnahmen,    

 d die Schülertransporte,    

 e den schulärztlichen und den schul-
zahnärztlichen Dienst. 

   

 3 Das besondere Volksschulangebot 
umfasst insbesondere 

   

 a den Sonderschulunterricht,    

 b die verstärkten sonderpädagogischen 
Massnahmen, 

   

 c den Unterricht mit besonderer Betreu-
ung, 

   

 d die Schülertransporte,    

 e den schulärztlichen und den schul-
zahnärztlichen Dienst. 

   

  f (neu) pädagogisch-the-
rapeutische Massnahmen 
im Vorschulbereich sowie 
heilpädagogische Früher-
ziehung. 

 Antrag Regierungsrat I 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 Art.  1d 
Ergänzendes Volksschulangebot 

   

 1 Das ergänzende Volksschulangebot 
umfasst insbesondere 

   

 a die Tagesschule,    

 b die Schulsozialarbeit,    

 c die Betreuung während der Ferienzeit.  c streichen Antrag Regierungsrat I 

Art.  7a 
Spezifischstrukturierte Ausbildungsgänge für Hochbe-
gabte 

Art.  7a 
Spezifischstrukturierte Ausbildungsgänge für Hochbe-
gabteTalentförderung 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  
1 In einen spezifischstrukturierten Aus-
bildungsgang für Hochbegabte nach 
den Bestimmungen der Interkantona-
len Vereinbarung vom 20. Februar 
2003 für Schulen mit spezifischstruktu-
rierten Angeboten für Hochbegabte1) 
kann nur aufgenommen werden, wer 
über eine Kostengutsprache derjenigen 
bernischen Gemeinde verfügt, in der 
sie oder er den zivilrechtlichen Wohn-
sitz hat. 

1 In einen spezifischstrukturierten aus-
serkantonalen oder privaten spezifisch-
strukturierten Ausbildungsgang für 
Hochbegabte nach den Bestimmungen 
der Interkantonalen Vereinbarung vom 
20. Februar 2003 für Schulen mit spezi-
fischstrukturiertenspezifisch-strukturier-
ten Angeboten für Hochbegabte2) kann 
nur wird aufgenommen werden, , wer 
über eine Kostengutsprache derjenigen 
bernischen Gemeinde verfügt, in der sie 
oder er zuständigen Stelle der Bildungs- 
und Kulturdirektion verfügt. Die Kosten-
tragung richtet sich nach Artikel 24e des 
Gesetzes vom 27. November 2000 über 
den zivilrechtlichen Wohnsitz hatFinanz- 
und Lastenausgleich (FILAG)3). 

   

                                                   
1) BSG 439.38 
2) BSG 439.38-1 
3) BSG 631.1 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  
2 Die Wohnsitzgemeinde leistet eine 
Kostengutsprache, wenn der spezi-
fischstrukturierte Ausbildungsgang die 
Vereinbarkeit von schulischer Ausbil-
dung und Hochbegabungsförderung 
besser erlaubt als die ordentliche öf-
fentliche Schule am Aufenthaltsort und 
wenn die Schülerin oder der Schüler 
eine qualifizierte Bestätigung ihrer oder 
seiner Hochbegabung vorweist. 

2 Die Wohnsitzgemeinde leistet In ein in-
nerkantonales spezifisch-strukturiertes 
Förderprogramm oder in einen innerkan-
tonalen spezifisch-strukturierten Ausbil-
dungsgang für Hochbegabte wird aufge-
nommen, wer über eine Kostengutspra-
che, wenn Bewilligung der spezifisch-
strukturierte Ausbildungsgang die Ver-
einbarkeit von schulischer Ausbildung 
und Hochbegabungsförderung besser 
erlaubt als die ordentliche öffentliche 
Schule am Aufenthaltsort und wenn die 
Schülerin oder zuständigen Stelle der 
Schüler eine qualifizierte Bestätigung ih-
rer oder seiner Hochbegabung vorweist
Bildungs- und Kulturdirektion verfügt. 
Die Kostentragung richtet sich nach Arti-
kel 24g FILAG1). 

   

 2a Die Bewilligung wird erteilt, wenn    

 a durch den Besuch des spezifisch-
strukturierten Förderprogramms oder 
des spezifisch-strukturierten Ausbil-
dungsgangs die schulische Ausbildung 
und die Talentförderung besser verein-
bar sind als durch den Besuch der or-
dentlichen öffentlichen Schule und 

   

 b die Schülerin oder der Schüler eine 
qualifizierte Bestätigung ihres oder sei-
nes Talents vorweist. 

   

                                                   
1) BSG 631.1 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 2b Die allfälligen Schülertransportkosten 
für den Besuch eines spezifisch-struktu-
rierten Förderprogramms oder eines 
spezifisch-strukturierten Ausbildungs-
gangs gemäss Absatz 1 und 2 werden 
von den Eltern getragen. 

   

 2c Die Bildungs- und Kulturdirektion kann 
für den innerkantonalen Bereich der Ta-
lentförderung eine Kommission einset-
zen. 

2c Die Bildungs- und Kul-
turdirektion kann setzt für 
den innerkantonalen Be-
reich der Talentförderung 
eine Kommission einset-
zen. 

- Antrag Kommissions-
mehrheit 

 2d Der Regierungsrat regelt die Einzel-
heiten der Voraussetzungen für die Zu-
lassung zu einem innerkantonalen spe-
zifisch-strukturierten Förderpro-
gramm und zu einem innerkantonalen 
spezifisch-strukturierten Ausbildungs-
gang durch Verordnung. 

   

   2e (neu) Soweit die Vo-
raussetzungen für eine 
Förderung eines sportli-
chen oder musischen Ta-
lentes gemäss diesem 
Gesetz erfüllt sind, ist den 
Förderungsberechtigten 
ein Bildungsgutschein zur 
freien Schulwahl zu ge-
ben. 

Antrag Regierungsrat I 

3 …     
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

Art. 11a *  
Blockzeiten  
1 Der Unterricht findet von Montag bis 
Freitag statt.  
2 Der Unterricht findet soweit als mög-
lich in Blockzeiten statt.  
3 Die Blockzeiten umfassen mindes-
tens vier Lektionen an den Vormitta-
gen.  
4 Innerhalb einer Gemeinde gelten die 
gleichen Blockzeiten.  
5 Die Schulkommission kann Abwei-
chungen von den Blockzeiten in folgen-
den Fällen zulassen: 
a für lokale Feiertage oder zur Verlän-
gerung von Feiertagswochenenden,  
b für besondere Anlässe wie Weiterbil-
dung des Lehrerkollegiums,  
c wenn die Schülertransporte es erfor-
dern,  
d * auf der Sekundarstufe I.  

    

   e (neu) für Kindergärten. 
 

Geltendes Recht 

Art.  14 
Lehrmittel und Medien 
1 Angebot 

    

1 Der Kanton sichert ein ausreichendes 
Angebot an geeigneten Lehrmitteln für 
die öffentlichen Volksschulen des Kan-
tons Bern. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  
2 Dazu kann er sich insbesondere an 
Verlagsunternehmen beteiligen, Ver-
träge mit Dritten abschliessen oder 
Lehrmittel bewerten und auszeichnen. 

 2 Dazu kann er sich insbe-
sondere an Verlagsunter-
nehmen beteiligen, Ver-
träge mit Dritten ab-
schliessen oder Lehrmittel 
bewerten und auszeich-
nen. 

 Geltendes Recht 

3 Die Bildungs- und Kulturdirektion be-
schliesst die erforderlichen Massnah-
men. Vorbehalten bleiben die ordentli-
chen Ausgabenbefugnisse. 

    

Art.  14a 
2. Verwendung 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  
1 Die Bildungs- und Kulturdirektion 
kann Lehrmittel zur Verwendung obli-
gatorisch erklären, wenn die Ideen und 
Ziele des Lehrplans oder die Koordina-
tion es erfordern. 

 1 Die Bildungs- und Kul-
turdirektion kann Lehrmit-
tel zur Verwendung obli-
gatorisch erklären, wenn 
die Ideen und Ziele des 
Lehrplans oder die Koordi-
nation es erfordern. Wenn 
die Ideen und Ziele des 
Lehrplans oder die Koordi-
nation es erfordern, kann 
die Erziehungsdirektion 
vorgeben, welche Lehrmit-
tel verwendet werden 
müssen. Sofern zu einem 
Fach mehrere nicht unter 
Absatz 2 fallende Lehrmit-
tel bestehen, ist diese Be-
fugnisse der Erziehungsdi-
rektion darauf beschränkt, 
eine Auflistung von Lehr-
mitteln für das betreffende 
Fach zu erstellen, unter 
denen die Volksschulen 
obligatorisch auszuwählen 
haben. Von dieser Rege-
lung ausgeschlossen ist 
der französische Kantons-
teil. 

 Geltendes Recht 

2 Sie kann Lehrmittel von der Verwen-
dung ausschliessen, wenn diese 

    

a allgemein anerkannte didaktische o-
der pädagogische Prinzipien nicht be-
achten, 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

b nicht mit den Ideen und Zielen des 
Lehrplans übereinstimmen oder 

    

c die interkantonale Koordination er-
heblich erschweren. 

    

   3 (neu) Die Wahl der Lehr-
mittel aus der Auswahlliste 
liegt in der Kompetenz der 
Schulleitung in Absprache 
mit den Lehrpersonen. 

Geltendes Recht 

Art.  14d 
Tagesschule 
1 Angebot 

    

1 Tagesschulangebote tragen zur Erfül-
lung der Aufgaben der Volksschule bei. 

    

2 Als Tagesschulangebote gelten:     

a Morgenbetreuung,     

b Mittagsbetreuung mit Verpflegung,     

c Aufgabenbetreuung,     

d Nachmittagsbetreuung.     

3 Die Gemeinden haben mindestens 
diejenigen Tagesschulangebote zu füh-
ren, für die eine genügende Nachfrage 
besteht. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  
4 Sie können die Führung der Tages-
schulangebote ganz oder teilweise an 
Private übertragen, sofern die Aufsicht 
durch die Schulkommission und die 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung 
gewährleistet sind. 

    

5 Der Regierungsrat regelt durch Ver-
ordnung, ab wann die Nachfrage im 
Sinne von Absatz 3 genügend ist. Er 
erlässt zudem Minimalvorschriften über 
die Qualitätsstandards, insbesondere 
über die Ausbildung des Personals und 
die Räume, sowie das Qualitätsma-
nagement. 

5 Der Regierungsrat regelt durch Verord-
nung, ab wann die Nachfrage im Sinne 
von Absatz 3 genügend ist. Er erlässt 
zudem Minimalvorschriften über die 
Qualitätsstandards, insbesondere über 
die Ausbildung des Personals und die 
Räume, sowie das Qualitätsmanage-
ment. 

   

 a regelt durch Verordnung, ab wann die 
Nachfrage im Sinne von Absatz 3 ge-
nügend ist, 

   

 b erlässt Minimalvorschriften über die 
Qualitätsstandards, insbesondere über 
die Ausbildung des Personals und die 
Räume, sowie das Qualitätsmanage-
ment, 

   

 c kann die Verwendung einer Webappli-
kation für die Administration durch Ver-
ordnung vorschreiben. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 6 Bei der Verwendung der Webapplika-
tion gelten die Artikel 56, 57 und 
112 des Gesetzes vom ■■■ über die so-
zialen Leistungsangebote (SLG)1) sinn-
gemäss. 

   

Art.  17 
Integration und besondere 
Massnahmen 

Art.  17 
Integration und besondereeinfache¶ sonderpädagogische 
Massnahmen 

   

1 Schülerinnen und Schülern, deren 
schulische Ausbildung durch Störun-
gen und Behinderungen oder durch 
Probleme bei der sprachlichen und kul-
turellen Integration erschwert wird, so-
wie Schülerinnen und Schülern mit 
ausserordentlichen Begabungen soll in 
der Regel der Besuch der ordentlichen 
Bildungsgänge ermöglicht werden. 

[FR: geändert]    

                                                   
1) BSG ■■■ 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

  1a (neu) Findet der Be-
such von Schülerinnen 
und Schülern, deren 
schulische Ausbildung 
durch Störungen und Be-
hinderungen oder durch 
Probleme bei der sprachli-
chen und kulturellen In-
tegration erschwert wird, 
in ordentlichen Bildungs-
gängen statt, ist zu ge-
währleisten, dass die leis-
tungsstarken Mitschülerin-
nen und Mitschüler be-
darfsgerecht gefördert 
werden. 

 Geltendes Recht 

2 Die Bildungsziele werden soweit nötig 
durch besondere Massnahmen wie 
Spezialunterricht, besondere Förde-
rung oder Schulung in besonderen 
Klassen, die grundsätzlich in Schulen 
mit Regelklassen zu integrieren sind, 
angestrebt. 

2 Die Bildungsziele werden soweit nötig 
durch besondereeinfache sonderpäda-
gogische Massnahmen wie Spezialun-
terricht, besondere Förderung oder 
Schulung in besonderen Klassen, die 
grundsätzlich in Schulen mit Regelklas-
sen zu integrieren sind, angestrebt. 

   

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
durch Verordnung, insbesondere 

    

a die Organisation des Spezialunter-
richts und der besonderen Klassen, 

 [FR: geändert]    

b die Massnahmen zur besonderen 
Förderung, 

    

c die Zuweisungsverfahren.  [FR: geändert]    
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

     

Art.  18 
Andere Schulung 

Art.  18 Aufgehoben.    

1 Kinder, die nicht in Regelklassen oder 
besonderen Klassen geschult werden 
können, müssen in Sonderschulen o-
der Heimen geschult werden oder er-
halten auf andere Weise Pflege, Erzie-
hung, Förderung und angemessene 
Ausbildung. 

    

2 Das regionale Schulinspektorat bewil-
ligt eine anderweitige Schulung oder 
Förderung nach Anhören der Eltern, 
der Lehrerschaft und der Schulleitung 
sowie auf Grund eines begründeten 
Antrages einer kantonalen Erziehungs-
beratungsstelle, gegebenenfalls des 
Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Dienstes oder des schulärztlichen 
Dienstes. 

    

3 Die Schulkommission wacht darüber, 
dass die Eltern des Kindes innert nütz-
licher Frist das Nötige anordnen. Sind 
diese säumig, benachrichtigt sie die 
Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde. 

    

Art.  19 
Besondere Vorschriften, Fürsorgegesetzgebung 

Art.  19 Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  
1 Über den Unterricht an Sonderschu-
len und in Heimen, die Wählbarkeit der 
Lehrkräfte und die Aufsicht über die 
Sonderschulen und Heime erlässt der 
Regierungsrat die nötigen Verordnun-
gen. Im übrigen unterstehen die Son-
derschulen und Heime der Gesetzge-
bung über das Fürsorgewesen. 

    

Art.  20 
Unterricht für hospitalisierte Kinder 

Art.  20 Aufgehoben.    

1 Erholungsheime, Heilstätten und Spi-
täler, die Kinder für längere Zeit auf-
nehmen, haben für einen den beson-
deren Verhältnissen angepassten Un-
terricht zu sorgen. 

    

2 Der Kanton trägt im Rahmen des Vor-
anschlages der für die Institution je-
weils zuständigen Direktion die Kosten 
dieses Unterrichtes. 

    

3 Der Kanton kann im Inselspital eine 
Patientenschule führen. 

    

Art.  20a 
Schulsozialarbeit 

Art.  20a Aufgehoben.    

1 Der Kanton leistet Beiträge an die 
Kosten der Gemeinden für die 
Schulsozialarbeit. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  
2 Der Beitrag beträgt höchstens 30 Pro-
zent der Lohnkosten. Er kann pauscha-
liert werden. 

    

3 Beiträge von geringer Höhe werden 
nicht gewährt. 

    

4 Der Regierungsrat beschliesst ab-
schliessend über die zur Verfügung 
stehenden Mittel für Beiträge an die 
Schulsozialarbeitskosten der Gemein-
den. Die zuständige Stelle der Bil-
dungs- und Kulturdirektion verfügt den 
einzelnen Beitrag im Rahmen der be-
willigten Mittel. 

    

5 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
durch Verordnung. 

    

      4a Besonderes Volksschulange-
bot 

        

      4a.1 Grundsätze         

 Art.  21a 
 

   

 1 Kinder, die mit dem Regelschulange-
bot nicht ausreichend geschult werden 
können, besuchen ein besonderes 
Volksschulangebot. 

   

 2 Sie werden dem besonderen Volks-
schulangebot individuell zugewiesen. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 3 Das besondere Volksschulangebot 
wird integrativ in einer Schule mit Regel-
klassen oder separativ in einer besonde-
ren Volksschule besucht. 

   

     

      4a.2 Steuerung         

 Art.  21b 
 

   

 1 Der Kanton legt die Inhalte, die 
Ziele und die Rahmenbedingungen des 
besonderen Volksschulangebots fest. 

   

 2 Er sorgt für die Bereitstellung, die Ko-
ordination und die Überprüfung des An-
gebots. 

   

  3 (neu) Er fördert den Wis-
sens- und Erfahrungsaus-
tausch zwischen den 
Schulen mit integrativen 
bzw. separativen Angebo-
ten. 

 3 (neu) Er fördert den 
Wissens- und Erfah-
rungsaustausch zwi-
schen den Schulen mit 
integrativen bzw. se-
parativen Angeboten. 
Er sorgt durch bera-
tende, begleitende und 
anderweitige Unter-
stützung für die erfor-
derliche Tragfähigkeit 
der Schulen. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

  4 (neu) Er sorgt durch be-
ratende, begleitende und 
anderweitige Unterstüt-
zung für die erforderliche 
Tragfähigkeit der Schulen. 

 Antrag Regierungsrat I 

   5 (neu) Er sorgt für die Ab-
sprache und den Informa-
tionsaustausch zwischen 
den Fachpersonen der 
besonderen Volksschule 
und den zuständigen 
Fachpersonen der päda-
gogisch-therapeutischen 
Massnahmen im Vor- und 
Nachschulbereich. 

Antrag Regierungsrat I 

      4a.3 Zuweisungsverfahren         

 Art.  21c 
Bedarfsermittlung 

   

 1 Der Bedarf des Kindes an einem be-
sonderen Volksschulangebot, insbeson-
dere an verstärkten sonderpädagogi-
schen Massnahmen, wird in der Regel 
standardisiert ermittelt. 

   

 2 Er wird bei veränderten Umständen 
überprüft. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt das Standar-
disierte Abklärungsverfahren (SAV), ins-
besondere die Zuständigkeit und den 
Zugang, durch Verordnung. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

  4 (neu) Der Regierungsrat 
regelt die Zuständigkeit 
und den Zugang zu den 
pädagogisch-therapeuti-
schen Massnahmen im 
Vorschulbereich sowie zur 
heilpädagogischen 
Früherziehung durch Ver-
ordnung. 

 Antrag Regierungsrat I 
 

 Art.  21d 
Zusammenarbeit 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 1 Bei der Ermittlung des Bedarfs des 
Kindes an einem besonderen Volks-
schulangebot arbeitet die zuständige 
Stelle der Bildungs- und Kulturdirek-
tion mit allen Instanzen der Zivil- und 
Strafrechtspflege, mit den Verwaltungs-
behörden, mit öffentlichen und privaten 
Einrichtungen sowie mit Personen aus 
dem schulischen, therapeutischen, me-
dizinischen und sozialen Bereich zu-
sammen. 

1 Bei der Ermittlung des 
Bedarfs des Kindes an ei-
nem besonderen Volks-
schulangebot arbeitet die 
zuständige Stelle der Bil-
dungs- und Kulturdirektion 
mit allen Instanzen der Zi-
vil- und Strafrechtspflege, 
mit den Verwaltungsbe-
hörden, mit öffentlichen 
und privaten Einrichtun-
gen sowie mit Personen 
aus dem schulischen, the-
rapeutischen, medizini-
schen und sozialen Be-
reich mit Personen aus 
dem schulischen, thera-
peutischen, medizini-
schen und sozialen Be-
reich, mit öffentlichen und 
privaten Einrichtungen, 
mit den Verwaltungsbe-
hörden sowie mit allen In-
stanzen der Zivil - und 
Strafrechtspflege zusam-
men, soweit diese mit 
dem betreffenden Kind 
befasst sind. 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

 2 Diese Instanzen, Behörden, Einrichtun-
gen und Personen sind verpflichtet, die 
verlangten Informationen zu erteilen. 
Das Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten. 

   



- 22 -  
 
 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 3 Die Datenbekanntgabe richtet sich 
nach der Datenschutzgesetzgebung. 
Zusätzlich können die Instanzen, Behör-
den, Einrichtungen und Personen ge-
mäss Absatz 1 und die zuständige Stelle 
der Bildungs- und Kulturdirektion einan-
der im Einzelfall Personendaten, ein-
schliesslich besonders schützenswerter 
Daten, insbesondere über die Gesund-
heit sowie das familiäre, soziale und 
schulische Umfeld, bekannt geben, 
wenn die Daten zur Erfüllung der jeweili-
gen gesetzlichen Aufgabe zwingend er-
forderlich sind. Besondere Geheimhal-
tungspflichten bleiben vorbehalten. 

   

 Art.  21e 
Zuweisung, 1. Grundsatz 

   

 1 Die zuständige Stelle der Bildungs- 
und Kulturdirektion bestimmt das beson-
dere Volksschulangebot im Einzelfall auf 
der Grundlage der Ergebnisse des SAV. 

1 Die zuständige Stelle 
der Bildungs- und Kul-
turdirektion bestimmt ver-
fügt nach Anhörung der 
Eltern das besondere 
Volksschulangebot im 
Einzelfall auf der Grund-
lage der Ergebnisse des 
SAV. 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

     

 Art.  21f 
2. Im Speziellen 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 1 Besteht ein Bedarf des Kindes an ei-
nem besonderen Volksschulangebot 
und an einer Unterbringung in einer be-
sonderen Volksschule und sind die El-
tern mit der Unterbringung einverstan-
den, bestimmt die zuständige Stelle der 
Bildungs- und Kulturdirektion das beson-
dere Volksschulangebot und vermittelt 
die Unterbringung gemäss dem Gesetz 
vom ■■■ über die Leistungen für Kinder 
mit besonderem Förder- und Schutzbe-
darf (KFSG)1). 

1 Besteht ein Bedarf des 
Kindes an einem beson-
deren Volksschulangebot 
und an einer Unterbrin-
gung in einer besonderen 
Volksschule und sind die 
Eltern mit der Unterbrin-
gung einverstanden, be-
stimmt verfügt die zustän-
dige Stelle der Bildungs- 
und Kulturdirektion das 
besondere Volksschulan-
gebot und vermittelt die 
Unterbringung gemäss 
dem Gesetz vom ■■■ 
über die Leistungen für 
Kinder mit besonderem 
Förder- und Schutzbedarf 
(KFSG)1). 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 
 

 2 Im Übrigen werden das besondere 
Volksschulangebot und die Unterbrin-
gung angeordnet durch 

   

 a die Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde oder ein Gericht, wenn die 
Unterbringung nicht einvernehmlich 
vermittelt werden kann, 

   

 b die Jugendstrafbehörde bei jugend-
strafrechtlichen Massnahmen. 

   

                                                   
1) BSG ■■■ 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 3 Braucht ein Kind für längere Zeit Spi-
talpflege, gilt es als dem besonderen 
Volksschulangebot zugewiesen. 

   

 4 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
durch Verordnung. 

   

      4a.4 Schullaufbahn         

 Art.  21g 
 

   

 1 Die Zeit für das Durchlaufen der Volks-
schule für Kinder mit Bedarf an verstärk-
ten sonderpädagogischen Massnahmen 
ist im Einzelfall vom Entwicklungsstand 
der Schülerin oder des Schülers und der 
anschliessenden Ausbildung abhängig. 
Sie dauert längstens bis zum vollende-
ten 20. Lebensjahr. 

   

 2 Den Schülerinnen und Schülern wer-
den periodisch Beurteilungsberichte 
ausgestellt. Diese sind Entscheidungs-
grundlage für die weitere Schulung. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
durch Verordnung. 

   

      4a.5 Unterricht in Spitälern         

 Art.  21h 
 

   



- 25 -  
 
 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 1 In Spitälern, die Kinder für längere Zeit 
aufnehmen, ist ein den besonderen Ver-
hältnissen angepasster Unterricht anzu-
bieten. 

   

      4a.6 Übertragung der Aufgaben         

 Art.  21i 
Trägerschaft 

   

 1 Der Kanton kann öffentlichen oder pri-
vaten Trägerschaften die Aufgabe über-
tragen, das besondere Volksschulange-
bot bereitzustellen. 

   

 2 Er berücksichtigt dabei die regionale 
Versorgung sowie die Qualität und die 
Kosten des Angebots. 

   

 3 Die Bestimmungen des öffentlichen 
Beschaffungswesens finden keine An-
wendung. 

   

 4 Die zuständige Stelle der Bildungs- 
und Kulturdirektion verhält sich bei 
der Übertragung der Aufgabe transpa-
rent, objektiv und unparteiisch. Sie ver-
meidet Interessenkonflikte, behandelt 
die Leistungserbringer rechtsgleich und 
beachtet das beschaffungsrechtliche 
Prinzip der Wirtschaftlichkeit. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 5 Der Kanton oder die Träger-
schaft übernimmt die Aufgaben, die das 
Gesetz den Gemeinden zuweist. Vorbe-
halten bleibt die Kontrolle des Schulbe-
suchs. 

   

 Art.  21k 
Wirkungen und Art der Übertragung 

   

 1 Mit der Übertragung der Aufgaben wird 
die Schule der öffentlichen oder privaten 
Trägerschaft zu einer besonderen 
Volksschule. 

   

 2 Die besondere Volksschule verpflichtet 
sich, die ihr zugewiesenen Kinder aufzu-
nehmen. 

   

 3 Die Übertragung der Aufgaben er-
folgt durch eine Leistungsvereinbarung 
zwischen dem Kanton und der Träger-
schaft. 

   

 4 Mit den Aufgaben wird die Befugnis 
übertragen, gegenüber den zugewiese-
nen Kindern hoheitlich zu handeln. 

   

 Art.  21l 
Voraussetzungen zum Abschluss der Leistungsvereinba-
rung 

   

 1 Die zuständige Stelle der Bildungs- 
und Kulturdirektion kann mit der Träger-
schaft eine Leistungsvereinbarung ab-
schliessen, wenn diese 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 a die Voraussetzungen zum Erteilen ei-
ner Bewilligung gemäss Artikel 66 er-
füllt, 

   

 b den Lehrkräften Anstellungsbedingun-
gen anbietet, die denjenigen der Leh-
reranstellungsgesetzgebung in Bezug 
auf Berufsauftrag, Gehalt und Gehalts-
entwicklung, Arbeitszeit, Kündigungs-
fristen und -termine sowie Weiterbil-
dung entsprechen, 

   

 c bei der Bernischen Pensionskasse 
(BPK) oder der Bernischen Lehrerver-
sicherungskasse (BLVK) angeschlos-
sen ist oder sich bei einem allfälligen 
Pensionskassenwechsel der BPK oder 
der BLVK anschliesst, 

   

 d über ein strategisches und ein operati-
ves Organ verfügt, die in der personel-
len Zusammensetzung voneinander 
unabhängig sind, 

   

 e ein von der Bildungs- und Kulturdirek-
tion genehmigtes Reglement aufweist, 
das insbesondere die Blockzeiten, die 
Disziplinarmassnahmen und die Be-
schränkung des Tagesschulangebots 
regelt. 

   

 2 Aus wichtigen Gründen kann aus-
nahmsweise eine Leistungsvereinba-
rung abgeschlossen werden, wenn nicht 
sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 Art.  21m 
Inhalt der Leistungsvereinbarung 

   

 1 Die Leistungsvereinbarung regelt ins-
besondere 

   

 a die Art, den Umfang und die Abgeltung 
der Leistung, 

   

 b die Qualitätsanforderungen,    

 c die Wirkungs- und Leistungsziele,    

 d die Berichterstattung,    

 e die Unterrichtssprache,    

 f das Angebot an Lehrmitteln und Me-
dien, 

   

 g die Kosten für das Tagesschulangebot,    

 h die Fürsorgemassnahmen,    

 i die Berufswahlvorbereitung,    

 k den kirchlichen Unterricht,    

 l die Schulsozialarbeit,    

 m die Klassenorganisation,    

 n die anzuwendenden Hilfsmittel zur Ver-
einfachung oder Vereinheitlichung des 
Vollzugs der übertragenen Aufgabe, 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 o die Schülertransporte,    

 p den schulärztlichen und den schul-
zahnärztlichen Dienst. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt die Qualitäts-
anforderungen durch Verordnung. 

   

      4a.7 Aufsicht und Rechtspflege         

 Art.  21n 
 

   

 1 Die regionalen Schulinspektorate be-
aufsichtigen die besonderen Volksschu-
len. 

   

 2 Sie beurteilen Beschwerden gegen 
Verfügungen, welche die besonderen 
Volksschulen aufgrund dieses Gesetzes 
erlassen. 

   

      4a.8 Finanzierung         

 Art.  21o 
Kostentragung 

   

 1 Folgende Kosten werden dem Lasten-
ausgleich Soziales zugeführt: 

   

 a die Kosten des besonderen Volks-
schulangebots und 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 b die anrechenbaren Kosten für die Ta-
gesschulen des besonderen Volks-
schulangebots. 

   

  c (neu) die Kosten der pä-
dagogisch-therapeuti-
schen Massnahmen im 
Vorschulbereich sowie 
der heilpädagogischen 
Früherziehung. 

 Antrag Regierungsrat I 
 

 2 Bei einer Zuweisung durch die Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde, die 
Jugendstrafbehörde oder ein Gericht 
trägt der Kanton die Kosten des beson-
deren Volksschulangebots. 

   

 3 Wird ein Kind mit Bedarf an verstärkten 
sonderpädagogischen Massnahmen im 
Rahmen des Regelschulangebots unter-
richtet, werden die Lehrergehälter ge-
mäss Artikel 24 FILAG1) getragen. 

   

 4 Der Regierungsrat erlässt nähere Vor-
schriften über die anrechenbaren Kos-
ten durch Verordnung. 

   

 Art.  21p 
Ausgabenbewilligung 

   

                                                   
1) BSG 631.1 



- 31 -  
 
 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 1 Der Regierungsrat bewilligt die Ausga-
ben gemäss Artikel 21o Absatz 1 unter 
Vorbehalt der Ausgabenbefugnisse 
der Bildungs- und Kulturdirektion ab-
schliessend. 

   

 Art.  21q 
Kantonsbeiträge 

   

 1 Die Höhe der einzelnen Kantonsbei-
träge richtet sich nach den Kosten, die 
sich bei einer ordnungsgemässen, effi-
zienten und wirkungsvollen Leistungser-
bringung ergeben. 

   

 2 Es können Pauschalen oder Beiträge, 
insbesondere aufgrund von Normkos-
ten, ausgerichtet werden. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt die Grunds-
ätze der Berechnung durch Verordnung. 

   

      4a.9 Interkantonaler Schulbesuch         

 Art.  21r 
 

   

 1 Der interkantonale Schulbesuch richtet 
sich nach den interkantonalen Vereinba-
rungen. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt den interkan-
tonalen Besuch des besonderen Volks-
schulangebots durch Verordnung. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

      4a.10 Geltungsbereich und An-
wendbarkeit 

        

 Art.  21s 
Geltungsbereich dieses Abschnitts 

   

 1 Für das besondere Volksschulangebot 
gelten die Bestimmungen dieses Geset-
zes, soweit weder in diesem Abschnitt, 
noch in der Leistungsvereinbarung, 
noch im Schulreglement der besonderen 
Volksschule bezüglich Blockzeiten, Dis-
ziplinarmassnahmen und Beschränkung 
des Tagesschulangebots davon abgewi-
chen wird. 

   

 Art.  21t 
Nicht anwendbare Bestimmungen 

   

 1 Für das besondere Volksschulange-
bot sind die Artikel 7 und 24 nicht an-
wendbar. 

   

 2 Für die besonderen Volksschulen sind 
die Artikel 34 bis 47 sowie 48a bis 49a2 
nicht anwendbar. 

   

Art.  26 
Übertritt in die Sekundarstufe I, Durchlässigkeit 

    

1 Für den Übertritt in die Sekundarstufe 
I gelten folgende Voraussetzungen: 

    

a für den Eintritt in eine Realklasse das 
absolvierte Pensum der Primarstufe, 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

b für den Eintritt in eine Sekundarklasse 
das erfolgreiche Ergebnis aus dem 
Übertrittsverfahren, 

    

c für den Eintritt in Zusammenarbeits-
formen gemäss Artikel 46 Absatz 4 
die Zuweisung aufgrund der Ergeb-
nisse des Übertrittsverfahrens. 

    

2 In eine Sekundarklasse werden Schü-
lerinnen und Schüler aufgenommen, 
bei denen sich begründet annehmen 
lässt, dass sie den erhöhten Anforde-
rungen des Unterrichts genügen wer-
den. 

    

3 Für den ganzen Kanton gilt ein ein-
heitlich gestaltetes Übertrittsverfahren. 
Das Nähere, insbesondere den Beizug 
der Eltern, die Mitwirkung der Lehrer-
schaft der vorbereitenden und der wei-
terführenden Klassen oder Schulen bei 
den Eignungsabklärungen sowie das 
Vorgehen beim Übertrittsentscheid, re-
gelt der Regierungsrat . 

3 Für den ganzen Kanton gilt ein einheit-
lich gestaltetes Übertrittsverfahren. Das 
Nähere, insbesondere den Beizug der 
Eltern, die Mitwirkung der Lehrerschaft 
der vorbereitenden und der weiterfüh-
renden Klassen oder Schulen bei den 
Eignungsabklärungen sowie das Vorge-
hen beim Übertrittsentscheid, regelt der 
Der Regierungsrat . 

 3 Für den ganzen Kanton 
gilt ein einheitliches ge-
staltetes Übertrittsverfah-
ren basiert zur Hälfte auf 
dem Beurteilungsbericht 
der Lehrperson und zur 
anderen Hälfte auf einer 
Prüfungsnote. Das Nä-
here, insbesondere den 
Beizug der Eltern, die Mit-
wirkung der Lehrerschaft 
der vorbereitenden und 
der weiterführenden Klas-
sen oder Schulen bei den 
Eignungsabklärungen so-
wie das Vorgehen beim 
Übertrittsentscheid, regelt 
der Der Regierungsrat . 

Antrag Regierungsrat I 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 a regelt das Nähere durch Verordnung, 
insbesondere den Beizug der Eltern, 
die Mitwirkung der Lehrerschaft der 
vorbereitenden und der weiterführen-
den Klassen oder Schulen bei den Eig-
nungsabklärungen sowie das Vorge-
hen beim Übertrittsentscheid, 

 
 

a regelt das Nähere durch 
Verordnung, insbeson-
dere den Beizug der El-
tern, die Mitwirkung der 
Lehrerschaft der vorbe-
reitenden und der wei-
terführenden Klassen o-
der Schulen bei den 
Eignungsabklärungen 
sowie das Vorgehen 
beim Übertrittsent-
scheid, 

 

 b bewilligt die Ausgaben abschliessend. .   

4 Der Regierungsrat regelt den Schulty-
penwechsel und die Zulassung zum 
Vorbereitungsunterricht für den Über-
tritt in die Sekundarstufe II. Die Mittel-
schulgesetzgebung bleibt vorbehalten. 

    

     

Art.  50 
Kanton 

    

1 Der Kanton legt die Inhalte, die Ziele 
und die Rahmenbedingungen der 
Volksschule fest und sorgt für ein in al-
len Gemeinden vergleichbares Volks-
schulangebot. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  
2 Er kann den Gemeinden Hilfsmittel 
zur Vereinfachung oder Vereinheitli-
chung des Vollzugs dieses Gesetzes 
zur Verfügung stellen. 

2 Er kann den Gemeinden Hilfsmittel zur 
Vereinfachung oder Vereinheitlichung 
des Vollzugs dieses Gesetzes zur Verfü-
gung stellen. 

   

 a den Gemeinden Hilfsmittel zur Verfü-
gung stellen, 

   

 b Informatikdienstleistungen zu kosten-
deckenden Preisen erbringen oder 
Dritte damit beauftragen. 

   

 3 Der Regierungsrat bewilligt die Ausga-
ben gemäss Absatz 2 unter Vorbehalt 
der Ausgabenbefugnisse der Bildungs- 
und Kulturdirektion abschliessend. 

   

Art.  60 
Schulzahnärztlicher Dienst 

    

1 Der schulzahnärztliche Dienst be-
zweckt die Gesunderhaltung der Kau-
organe und deren kostengünstige Be-
handlung. 

    

2 Die Gemeinden führen für die öffentli-
chen und privaten Volksschulen den 
schulzahnärztlichen Dienst durch. 

    

3 Die Aufgaben des schulzahnärztli-
chen Dienstes umfassen 

    

a die erforderliche Prophylaxe:     

1. jährliche Kontrolluntersuchung,     
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

2. regelmässige vorbeugende Mass-
nahmen in der Volksschule unter Bei-
zug von Fachpersonal, 

2. regelmässige vorbeugende Massnah-
men in der öffentlichen Volksschule 
unter Beizug von Fachpersonal, 

   

b das kostengünstige Angebot für die 
Behandlung kranker Kauorgane und 
anomaler Gebisse durch 

    

1. Ernennen von Schulzahnärztinnen 
und Schulzahnärzten, 

    

2. Anwenden des Schulzahnpflegeta-
rifs. 

    

4 Die Wohnsitzgemeinden tragen die 
Kosten der Prophylaxe, unterstützen 
minderbemittelte Eltern und können 
weitere Behandlungskostenbeiträge 
ausrichten. 

    

5 Die Bildungs- und Kulturdirektion er-
lässt Empfehlungen. 

    

 Art.  60a 
Schulsozialarbeit 

   

 1 Der Kanton leistet Beiträge an die Kos-
ten der Gemeinden für die Schulsozial-
arbeit. 

   

 2 Der Beitrag beträgt höchstens 30 Pro-
zent der Lohnkosten. Er kann pauscha-
liert werden. 

2 Der Beitrag beträgt 
höchstens 30 bis 50 Pro-
zent der Lohnkosten. Er 
kann pauschaliert werden 

 Antrag Regierungsrat I 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I Antrag Kommission I Antrag Regie-
rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

 3 Beiträge von geringer Höhe werden 
nicht gewährt. 

   

 4 Der Regierungsrat beschliesst ab-
schliessend über die zur Verfügung ste-
henden Mittel für Beiträge an die Kosten 
der Gemeinden für die Schulsozialar-
beit. Die zuständige Stelle der Bildungs- 
und Kulturdirektion verfügt den einzel-
nen Beitrag im Rahmen der bewilligten 
Mittel. 

   

 5 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
durch Verordnung. 

   

Art.  61 
Erziehungsberatung, Kinder- und jugendpsychiatrischer 
Dienst 

Art.  61 
Erziehungsberatung, Kinder- und jugendpsychiatrischer 
Dienst 

   

1 Das Errichten und Führen von regio-
nalen Erziehungsberatungsstellen so-
wie des Kinder- und Jugendpsychiatri-
schen Dienstes ist Aufgabe des Kan-
tons. 

1 Das Errichten und Führen von regiona-
len Erziehungsberatungsstellen sowie 
des Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Dienstes  ist Aufgabe des Kantons. 

   

2 Die Erziehungsberatung stellt die kin-
der- und jugendpsychologische sowie 
die schulpsychologische Versorgung in 
den Volksschulen, in den Berufsfach-
schulen und den Mittelschulen sicher. 
Sie fördert alle Massnahmen zur Ver-
besserung der Erziehungs-, Schu-
lungs- und Entwicklungsverhältnisse. 

[FR: geändert]    
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rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  
3 Der Kinder- und Jugendpsychiatri-
sche Dienst ergänzt die private kinder- 
und jugendpsychiatrische Versorgung. 

3 Aufgehoben.    

4 Beide Dienste unterstützen Eltern, 
Familien, Lehrkräfte, andere Erzie-
hende, Behörden und Institutionen mit 
Rat und Anleitung. 

4 Beide Dienste unterstützen Die Erzie-
hungsberatung unterstützt Eltern, Fami-
lien, Lehrkräfte, andere ErziehendeEr-
zieherinnen und Erzieher, Behörden und 
Institutionen mit Rat und Anleitung. 

   

5 Abklärungen, Beratungen und Be-
handlungen durch die Erziehungsbera-
tungsstellen sowie Abklärungen beim 
Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Dienst sind für die Eltern unentgeltlich. 
Ausgenommen sind die ordentlichen 
und die allfälligen zwischen Eltern und 
Krankenkassen vereinbarten Franchi-
sen. 

5 Abklärungen, Beratungen und Behand-
lungen durch die Erziehungsberatungs-
stellen sowie Abklärungen beim Kinder- 
und Jugendpsychiatrischen Dienst sind 
für die Eltern unentgeltlich. Ausgenom-
men sind die ordentlichen und die allfäl-
ligen zwischen Eltern und Krankenkas-
sen vereinbarten Franchisen. 

   

6 …     

7 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
durch Verordnung, insbesondere 

    

a die Aufgaben, die Organisation und 
die Zusammenarbeit der Erziehungs-
beratung und des Kinder- und Ju-
gendpsychiatrischen Dienstes, 

a die Aufgaben, die Organisation  und 
die ZusammenarbeitOrganisation der 
Erziehungsberatung und des Kinder- 
und Jugendpsychiatrischen Dienstes, 

   

b die Ausbildung und Diplomierung der 
Erziehungsberaterinnen und Erzie-
hungsberater, 
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rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  

c die Voraussetzungen der Anstellung 
als Erziehungsberaterin oder Erzie-
hungsberater. 

    

d …     

Art.  62 
 

    

1 Der Kanton kann allgemeine Bil-
dungsbestrebungen wie kulturelle Ver-
anstaltungen von und für Volksschulen, 
Klassenlektüre, Klassenaustausch un-
terstützen. 

    

2 Er kann Urheberrechtsabgaben für 
die diesem Gesetz unterstehenden 
Volksschulen ganz oder teilweise über-
nehmen. 

    

3 Er fördert insbesondere den Unter-
richtsbesuch von Schülerinnen und 
Schülern des deutschsprachigen 
Sprachgebiets im französischsprachi-
gen und umgekehrt. 

    

 4 Im Bereich der sportlichen und musi-
schen Talentförderung übernimmt oder 
finanziert der Kanton die Koordination 
und finanziert die schulische Unterstüt-
zung. 

   

Art.  65 
Bewilligung 
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rungsrat II 

  Mehrheit Minderheit  
1 Privatschulen, in denen Kinder ihre 
Volksschulpflicht erfüllen, bedürfen ei-
ner Bewilligung der Bildungs- und Kul-
turdirektion. 

    

 2 Der Regierungsrat regelt die Min-
destanzahl Schülerinnen und Schüler ei-
ner Privatschule sowie das Gesuchsver-
fahren durch Verordnung. 

   

Art.  66 
Bewilligungsvoraussetzungen 

    

1 Die Bewilligung wird erteilt, wenn die 
Privatschule gewährleistet, dass 

    

a die Aufgaben gemäss Artikel 2 oder 
Artikel 2a erfüllt werden, 

    

b pädagogisch ausgebildete Personen 
diejenigen Personen anleiten und 
überwachen, die den Unterricht ertei-
len, 

    

c genügende Schuleinrichtungen vor-
handen sind, 

    

d die für die öffentlichen Kindergarten-, 
Primar- und Realklassen geltenden 
Unterrichtsinhalte und -ziele im Rah-
men der Schulstufen erreicht werden 
und 

d die für die öffentlichen Kindergarten-, 
Primar- und Realklassen geltenden 
Unterrichtsinhalte und -ziele im Rah-
men der Schulstufen erreicht werden 
und, 
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e die Unterrichtssprache sich unter Vor-
behalt von Absatz 2 nach der Amts-
sprache der Region richtet. 

e die Unterrichtssprache sich unter Vor-
behalt von Absatz 2 nach der Amts-
sprache der Region richtet., 

   

 f ihre Verbindungen zu ideellen Vereini-
gungen veröffentlicht sind, 

   

 g Kinder mit Bedarf an verstärkten son-
derpädagogischen Massnahmen eine 
angemessene Ausbildung erhalten 
und die Privatschule anstrebt, dass 
diese selbstbestimmt und selbststän-
dig am gesellschaftlichen Leben teilha-
ben können. 

   

2 Eine andere Unterrichtssprache in 
einzelnen Fächern kann bewilligt wer-
den, wenn die Privatschule gewährleis-
tet, dass die unterrichtenden Personen 
über die notwendigen Qualifikationen 
verfügen. 

    

Art.  66a 
Bewilligungsvoraussetzungen für spezielle Privatschu-
len 

    

1 Privatschulen mit einer internationa-
len Ausrichtung, in denen Kinder unter-
richtet werden, die keiner Integration 
bedürfen, wird die Bewilligung erteilt, 
wenn die Privatschule gewährleistet, 
dass 

    

a die Aufgaben gemäss Artikel 2 oder 
Artikel 2a erfüllt werden, 
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b pädagogisch ausgebildetes Personal 
den Unterricht verantwortet, 

    

c genügende Schuleinrichtungen vor-
handen sind und 

c genügende Schuleinrichtungen vorhan-
den sind und, 

   

d die Unterrichtsinhalte und -ziele den 
Übertritt in die öffentlichen Ausbil-
dungsgänge anderer Staaten ermög-
lichen. 

d die Unterrichtsinhalte und -ziele den 
Übertritt in die öffentlichen Ausbil-
dungsgänge anderer Staaten ermögli-
chen., 

   

 e ihre Verbindungen zu ideellen Vereini-
gungen veröffentlicht sind, 

   

 f Kinder mit Bedarf an verstärkten son-
derpädagogischen Massnahmen eine 
angemessene Ausbildung erhalten 
und die Privatschule anstrebt, dass 
diese selbstbestimmt und selbststän-
dig am gesellschaftlichen Leben teilha-
ben können. 

   

 Art.  67b 
Beiträge für Psychomotorik, Logopädie und heilpädagogi-
sche Unterstützung 
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 1 Der Kanton kann für Kinder, die 
ihre Volksschulpflicht in einer Privat-
schule erfüllen und einen ausgewiese-
nen Bedarf an verstärkten sonderpäda-
gogischen Massnahmen aufweisen, Bei-
träge an die Kosten der hochspeziali-
sierten Psychomotorik und hochspeziali-
sierten Logopädie sowie der heilpädago-
gischen Unterstützung leisten. 

1 Der Kanton kann für Kin-
der, die ihre Volksschul-
pflicht in einer Privat-
schule erfüllen und einen 
ausgewiesenen Bedarf an 
verstärkten sonderpäda-
gogischen Massnahmen 
aufweisen, insbesondere 
Beiträge an die Kosten 
der hochspezialisierten 
Psychomotorik und hoch-
spezialisierten Logopädie 
sowie der heilpädagogi-
schen Unterstützung leis-
ten. 

 Antrag Regierungsrat I 

 2 Der Regierungsrat    

 a bewilligt die Beiträge unter Vorbehalt 
der Ausgabenbefugnisse der Bildungs- 
und Kulturdirektion abschliessend, 

   

 b regelt das Nähere, insbesondere die 
Voraussetzungen für einen Beitrag 
und dessen Umfang, durch Verord-
nung. 

   

Art.  74 
Vollzug 

    

1 Der Regierungsrat erlässt die notwen-
digen Vollzugsbestimmungen. 
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2 Er kann seine Befugnisse gemäss Ar-
tikel 12 Absätze 1 und 2, Artikel 12a 
Absatz 2, Artikel 17 Absatz 3, Artikel 
25 Absatz 3, Artikel 26 Absätze 3 und 
4, Artikel 27 Absatz 6, Artikel 46 Ab-
satz 4, Artikel 46a Absatz 3, Artikel 47 
Absätze 3 und 4, Artikel 49a Absatz 6, 
Artikel 49a1 Absatz 4, Artikel 49a2 Ab-
satz 2, Artikel 49f Absatz 1, Artikel 54 
Absatz 2 sowie Artikel 61 Absatz 7 
ganz oder teilweise der Bildungs- und 
Kulturdirektion übertragen. 

2 Er kann seine Befugnisse gemäss Arti-
kel 12 Absätze 1 und 2, Artikel 12a Ab-
satz 2, Artikel 17 Absatz 3,  Artikel 21p, 
Artikel 25 Absatz 3, Artikel 26 Absätze 3 
und 4, Artikel 27 Absatz 6, Artikel 46 Ab-
satz 4, Artikel 46a Absatz 3, Artikel 47 
Absätze 3 und 4, Artikel 49a Absatz Ab-
sätze 5 und 6, Artikel 49a1 Absatz 4, Ar-
tikel 49a2 Absatz 2, Artikel 49f Absatz 1, 
Artikel 54 Absatz 2 sowie , Artikel 60a 
Absatz 4, Artikel 61 Absatz 7 , Artikel 65 
Absatz 2, Artikel 67 Absatz 5 sowie Arti-
kel 67b Absatz 2 ganz oder teilweise der 
Bildungs- und Kulturdirektion übertra-
gen. 

   

      T4 Übergangsbestimmungen der 
Änderung vom ■■■ 

        

 Art.  T4-1 
Zuweisung 

   

 1 Kinder, die nach altem Recht in einer 
Schule mit Regelklassen oder in kanto-
nal finanzierten Sonderschulen oder 
Heimen geschult werden, gelten mit In-
krafttreten dieser Änderung als diesem 
besonderen Volksschulangebot zuge-
wiesen. 

   

 Art.  T4-2 
Hängige Verfahren 
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 1 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Änderung hängige Verwaltungsverfah-
ren betreffend die Zuweisung, die Aus-
richtung eines Investitionsbeitrags oder 
die Untersuchung eines aufsichtsrecht-
lich relevanten Sachverhalts werden von 
der nach neuem Recht zuständigen 
Stelle nach neuem Recht geführt und 
abgeschlossen. 

   

 2 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Änderung hängige Beschwerdever-
fahren werden von der bisher zuständi-
gen Behörde nach bisherigem Recht ge-
führt und abgeschlossen. 

   

 Art.  T4-3 
Bestehende Leistungsvereinbarungen 

   

 1 Nach bisherigem Recht geschlossene 
Leistungsvereinbarungen oder geltende 
Tarife behalten ihre Gültigkeit nach In-
krafttreten dieser Änderung bis zum Ab-
schluss einer Leistungsvereinbarung ge-
mäss Artikel 21k bis 21m, längstens je-
doch bis zum Ablauf der vorgesehe-
nen Geltungsdauer. 

   

 2 Die Befugnis, gegenüber den zugewie-
senen Kindern hoheitlich zu handeln, gilt 
ab dem in der Leistungsvereinbarung 
festgelegten Zeitpunkt. 

   

 Art.  T4-4 
Rückerstattung altrechtlich gewährter Investitionsbeiträge 
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 1 Für vor dem Inkrafttreten dieser Ände-
rung an die Leistungserbringer ausge-
richtete Investitionsbeiträge gilt eine 
Amortisationsdauer von 25 Jahren ab 
dem Zeitpunkt des Kreditbeschlusses 
der bisher zuständigen Behörde. 

   

 2 Investitionsbeiträge gemäss Absatz 1 
sind im Verhältnis der bei Inkrafttreten 
dieser Änderung noch nicht verstriche-
nen Amortisationsdauer zurückzuerstat-
ten. 

   

 3 Die Leistungserbringer können wählen, 
ob sie den gemäss Absatz 2 rückerstat-
tungspflichtigen Betrag auf den Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Ände-
rung zurückbezahlen wollen, oder ob die 
zuständige Stelle der Bildungs- und Kul-
turdirektion die in der Leistungsverein-
barung vorgesehene Abgeltung höchs-
tens im Umfang des für die Infrastruktur 
vorgesehenen Anteils kürzen soll, bis 
der nach Massgabe von Absatz 2 rück-
erstattungspflichtige Betrag vollständig 
getilgt ist. 

   

 4 In Härtefällen kann der Regierungsrat 
Leistungserbringer teilweise von der 
Rückerstattungspflicht befreien. 

   

 Art.  T4-5 
Anpassung an die neuen Bewilligungsvoraussetzungen 
für Privatschulen 
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 1 Privatschulen, die keine Leistungsver-
einbarung mit dem Kanton abschlies-
sen, haben innert zwei Jahren nach dem 
Inkrafttreten dieser Änderung die Vo-
raussetzungen für die Erteilung einer 
Privatschulbewilligung zu erfüllen und 
den entsprechenden Nachweis zu er-
bringen. 

   

 Art.  T4-6 
Vollzug 

   

 1 Der Regierungsrat erlässt die notwen-
digen Vollzugsbestimmungen zum Über-
gang. 

   

 2 Er legt den jeweiligen Zeitpunkt des 
Übergangs zur Finanzierung gemäss 
dieser Änderung fest. 

   

 Art.  T4-7 
Ausgleich der Lastenverschiebung 

   

 1 Lastenverschiebungen zwischen Kan-
ton und Gemeinden aufgrund dieser Än-
derung werden ab dem Zeitpunkt ihres 
Eintretens dem Lastenausgleich nach 
Artikel 29b FILAG angerechnet.   

   

 II.    
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 1. 
Der Erlass 430.250 Gesetz über die An-
stellung der Lehrkräfte vom 20.01.1993 
(LAG) (Stand 01.03.2020) wird wie folgt 
geändert: 

   

Art.  2 
Allgemeiner Geltungsbereich 

    

1 Das vorliegende Gesetz gilt für alle 
Lehrkräfte an 

    

a …     

b öffentlichen Volksschulen, b öffentlichen Volksschulen, mit Aus-
nahme der besonderen Volksschulen, 

   

c kantonalen Sonderschulen,     

d …     

e kantonalen Mittelschulen,     

f …     

g kantonalen oder vom Kanton subven-
tionierten Berufsfachschulen, 

    

h kantonalen höheren Fachschulen.     
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2 Es gilt auch für Lehrkräfte und andere 
Personen, die eine Funktion in der 
Schulleitung oder in schulbezogenen 
Projekten wahrnehmen. Der Regie-
rungsrat regelt im Übrigen, für welche 
Funktionen und Spezialaufgaben im In-
teresse der Schule das vorliegende 
Gesetz gilt. Es gilt nicht für das aus-
schliesslich administrativ oder tech-
nisch tätige Personal. 

    

3 Wenn die speziellen Verhältnisse dies 
erfordern, kann die besondere Gesetz-
gebung weitere Schulen, Schultypen, 
Institutionen des Bildungsbereichs oder 
Lehrerkategorien ganz oder teilweise 
diesem Gesetz unterstellen. 

    

4 Der Regierungsrat kann in besonde-
ren Fällen für einzelne Schulen abwei-
chende Bestimmungen erlassen. Er 
kann diese Schulen ganz oder teil-
weise der Personalgesetzgebung des 
Kantons oder dem Obligationenrecht 
unterstellen. 

    

5 Der Kanton regelt die Anstellungsbe-
dingungen der Lehrkräfte abschlies-
send. Er berücksichtigt dabei auch die 
Bedürfnisse der Gemeinden. 
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 2. 
Der Erlass 631.1 Gesetz über den Fi-
nanz- und Lastenausgleich vom 
27.11.2000 (FILAG) (Stand 01.07.2020) 
wird wie folgt geändert: 

   

 Art.  24g 
7 Talentförderung 

   

 1 Für den Schulbesuch gemäss Artikel 
7a Absatz 2 VSG1) trägt der Kanton den 
Gehaltskostenbeitrag gemäss Artikel 
24b Absatz 2. 

   

 2 Die dabei durch den Kanton zusätzlich 
übernommenen Aufwendungen werden 
in die Berechnung der Kostenaufteilung 
gemäss Artikel 24 Absatz 1 einbezogen. 

   

 3 Der Anteil gemäss Artikel 24 Absatz 4 
wird an die jeweilige Wohnsitzgemeinde 
ausgerichtet. 

   

 4 Besucht ein Kind die Volksschule nicht 
in der Gemeinde, in der es seinen zivil-
rechtlichen Wohnsitz hat, so hat die 
Wohnsitzgemeinde der Schulortsge-
meinde einen Beitrag für den Schulbe-
trieb und die Schulinfrastruktur zu ent-
richten. 

   

                                                   
1) BSG 432.210 
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 5 Der Beitrag für den Schulbetrieb und 
die Schulinfrastruktur richtet sich nach 
den durchschnittlichen Kosten aller Ge-
meinden für den Schulbetrieb und die 
Schulinfrastruktur. Der Kanton erhebt 
diese Kosten periodisch neu. 

   

 6 Die beteiligten Gemeinden können ab-
weichende Regelungen vereinbaren. 

   

Art.  25 
Sozialhilfe 

Wird in Abstimmung mit dem SLG an-
gepasst. 
 
Art.  25 
SozialhilfeSoziales 

   

1 Die für den Lastenausgleich massge-
benden Aufwendungen gemäss Sozial-
hilfegesetzgebung werden zu 50 Pro-
zent vom Kanton und zu 50 Prozent 
durch die Gesamtheit der Gemeinden 
finanziert. 

1 Die für den Lastenausgleich Soziales 
massgebenden Aufwendungen gemäss 
Sozialhilfegesetzgebung werden zu 50 
Prozent vom Kanton und zu 50 Prozent 
durch die Gesamtheit der Gemeinden fi-
nanziert. 

   

 1a Über den Lastenausgleich Soziales 
werden die massgebenden Aufwendun-
gen gemäss den folgenden Erlassen ab-
gerechnet: 

   

 a Gesetz vom 11. Juni 2001 über die öf-
fentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, 
SHG)1), 

   

                                                   
1) BSG 860.1 
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 b Gesetz vom 3. Dezember 2019 über 
die Sozialhilfe im Asyl- und Flücht-
lingsbereich (SAFG)1), 

   

 c Gesetz vom ■. ■■ 20■■ über die sozia-
len Leistungsangebote (SLG)2), 

   

 d Gesetz vom ■. ■■ 20■■ über die Leis-
tungen für Kinder mit besonderem För-
der- und Schutzbedarf (KFSG)3), 

   

 e Artikel 21o Absatz 1 VSG.    

2 Massgebend für die Bestimmung der 
Gemeindeanteile ist die Wohnbevölke-
rung. 

    

3 Die Gemeindeanteile werden nach 
der im Anhang wiedergegebenen For-
mel G berechnet. 

    

 III.    

      Keine Aufhebungen.         

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt der Inkraftsetzung. 

   

                                                   
1) BSG 861.1 
2) BSG ■■■ 
3) BSG ■■■ 
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 Bern, 12. August 2020 Bern, 20. Oktober 2020 Bern, 28. Oktober 
2020 

 Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: Schnegg 
Der Staatsschreiber: Auer 

Im Namen der Kommission 
Die Präsidentin: Blum 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Der Präsident: Sch-
negg 
Der Staatsschreiber: 
Auer 

 


